
 

🧾 Abrechnungswege bei PhysiOhlwerter – 
Einfach erklärt 
In unserer Praxis PhysiOhlwerter möchten wir Ihnen nicht nur die bestmögliche 
Behandlung bieten, sondern auch volle Transparenz bei der Abrechnung. Damit Sie 
wissen, was auf Sie zukommt, erklären wir hier ausführlich, welche Abrechnungswege 
es bei uns gibt und worauf Sie achten sollten. 
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🧩 Grundlagen: GebüH, GebüTh und beihilfefähige 
Höchstsätze – einfach erklärt 

Damit Sie unsere Abrechnungswege besser nachvollziehen können, erklären wir hier 
kurz die wichtigsten Begriffe: 

Was ist die GebüTh? 

Die Gebührenübersicht für Therapeuten (GebüTh) wurde entwickelt, um eine faire und 
transparente Grundlage für die Abrechnung von Heilmittel-Leistungen wie 
Physiotherapie zu schaffen. 

Heilmittel umfassen zum Beispiel: 

• Krankengymnastik (KG) 
• Manuelle Therapie (MT) 
• Massage 
• Lymphdrainage 
• Wärmeanwendungen 

Für gesetzlich Versicherte sind diese Leistungen über feste Rahmenverträge geregelt. Für 
Privatpatienten oder Selbstzahler gibt es keine gesetzlich festgelegten Preise – hier 
bietet die GebüTh eine Orientierung für eine faire Preisgestaltung. 

Wichtig: 

Die GebüTh ist keine offizielle Gebührenordnung, sondern eine freiwillige 
Preisempfehlung. Versicherer können die Erstattungsfähigkeit individuell begrenzen 
und machen das auch oft. Diese Tarife sind uns als Leistungserbringer nicht bekannt. 

 

  

https://www.privatpreise.de/patienten/qualitaet-durch-privatpreise/qualitaet-in-der-therapie/
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Was ist die GebüH? 

Die Gebührenordnung für Heilpraktiker (GebüH) ist ein Verzeichnis, das die 
Abrechnung von naturheilkundlichen und alternativmedizinischen Leistungen regelt. 
Dazu zählen unter anderem: 

• Osteopathische Behandlungen 
• Chiropraktik 
• Akupunktur 
• Massagen und andere manuelle Verfahren 
• Naturheilkundliche Diagnostik und Therapien 

Die GebüH wurde historisch entwickelt, um Heilpraktikerleistungen vergleichbar zu 
machen. Allerdings ist sie rechtlich nicht bindend – Versicherer und Beihilfestellen 
orientieren sich dennoch häufig daran. 

 

Besonderheit: 

Innerhalb der GebüH gibt es verschiedene Abrechnungssätze: 

• Regelhöchstsatz (empfohlener Standard) 
• Beihilfefähige Höchstsätze (für Beamte, angepasst an Zuschussgrenzen) 
• PostB-Sätze (für die Postbeamtenkasse, oft deutlich niedriger) 

Welche Sätze gelten und in welcher Höhe erstattet wird, hängt immer vom jeweiligen 
Versicherungsvertrag oder von den Vorschriften der Beihilfe ab. 

 

 

Beihilfefähige Höchstsätze – was bedeutet das? 

Beihilfefähige Höchstsätze sind Zuschussgrenzen, die bei der Erstattung durch die 
Beihilfestellen (für Beamte, Richter, Soldaten usw.) berücksichtigt werden. 

Sie legen nicht den tatsächlichen Preis der Behandlung fest, sondern bestimmen nur, 
bis zu welchem Betrag die Beihilfe einen Anteil der Kosten übernimmt. 
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Wichtig zu wissen: 

• Der tatsächliche Preis der Behandlung kann über dem beihilfefähigen Höchstsatz 
liegen. 

• Die Differenz zwischen Erstattung und tatsächlichen Kosten trägt der Patient 
selbst. 

 

 

 

Zusammengefasste Übersicht 
Begriff Bereich Beispiele 

GebüTh Heilmittel (Therapie) KG, MT, Massage, Lymphdrainage 

GebüH Heilpraktikerleistungen Osteopathie, Akupunktur, Chiropraktik 

Beihilfesätze Zuschüsse für Beamte Je nach Verordnung, nicht fixierte Preise 
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Gesetzlich Versicherte (GKV) 

Unsere Praxis besitzt keine Kassenzulassung. Gesetzlich versicherte Patientinnen und 
Patienten können unsere Leistungen deshalb nicht direkt über die gesetzliche 
Krankenkasse abrechnen. 

Allerdings bieten wir Ihnen die Möglichkeit, als Selbstzahler unsere Therapien in 
Anspruch zu nehmen. 

 

Osteopathie und GKV-Zuschüsse: 

Viele gesetzliche Krankenkassen bezuschussen osteopathische Leistungen bei uns, 
wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind (z. B. ärztliches Privatrezept für 
Osteopathie). 

Allerdings gibt es große Unterschiede: 

• Manche Krankenkassen übernehmen anteilig die Kosten pro Kalenderjahr 
(Techniker, DAK, Betriebskassen,...) 

• Einige Krankenkassen wie AOK Bayern oder Barmer erstatten aktuell keine oder 
kaum osteopathische Leistungen. 

Tipp: 

Informieren Sie sich vorab über die Regelungen Ihrer Krankenkasse – z. B. auf 
osteokompass.de. 

 

 

Gesetzlich Versicherte mit Zusatzversicherung 

Falls Sie eine Zusatzversicherung für Heilpraktikerleistungen abgeschlossen haben, 
wird es einfacher: 

Sie erhalten von uns eine Heilpraktikerrechnung nach GebüH. Diese können Sie: 

• bei Ihrer gesetzlichen Krankenkasse (für evtl. vorhandene Zuschüsse) und 
• bei Ihrer Zusatzversicherung einreichen. 

Je nach Tarif werden die Kosten vollständig oder anteilig erstattet. 

https://www.osteokompass.de/patienteninfo-krankenkassen
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Privatversicherte (PKV) 

Als privat Versicherte(r) erhalten Sie von uns eine Privatrechnung. Die Abrechnung 
erfolgt entweder: 

• nach der Gebührenordnung für Heilpraktiker (GebüH) oder 
• nach der Gebührenübersicht für Therapeuten (GebüTh). 

 

Bitte beachten Sie: 

Die Erstattungsfähigkeit hängt von Ihrem individuellen Tarif ab. Manche Tarife erstatten 
100 %, andere nur anteilig oder mit Einschränkungen (z. B. Begrenzung auf bestimmte 
Steigerungssätze). Ihre individuellen Tarifdetails sind uns Leistungserbringern nicht 
bekannt.  

 

Wichtig: 

Wir empfehlen Ihnen, vor Beginn der Behandlung Ihre Vertragsbedingungen zu prüfen 
oder sich bei Ihrer Versicherung zu erkundigen. Gerne stellen wir Ihnen hierzu auch 
unsere Honorare oder einen Kostenvoranschlag zur Verfügung.  
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Beihilfeberechtigte Patienten 

Beihilfeberechtigte Patienten (z. B. Beamte, Lehrer, Polizei,…) erhalten von uns eine 
Heilpraktikerrechnung (GebüH), die sich an den beihilfefähigen Höchstsätzen 
orientiert. 

Bitte beachten Sie jedoch: 

• Die Praxis PhysiOhlwerter führt keine beihilfefähigen Höchstsätze bei 
Heilmittelleistungen (GebüTh)  

• Der Differenzbetrag zwischen Beihilfe und tatsächlichen Kosten ist von Ihnen 
privat zu tragen. 

 

Unser Service: 

Auf Wunsch unterstützen wir Sie bei der optimalen Abrechnung und helfen, eine 
sinnvolle Behandlungs- und Abrechnungsstrategie zu finden. 

 

KVB- und Postbeamten-Patienten (KVB / PostB) 

Die Abrechnung bei Patienten der Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten (KVB) 
oder der Postbeamtenkrankenkasse (PostB) ist etwas komplexer: 

• KVB-Patienten: 

Heilpraktikerleistungen nach der GebüH sind in der Regel tariflich 
ausgeschlossen. Heilmittel-Leistungen (z. B. Manuelle Therapie) werden ähnlich 
wie bei der Beihilfe nur bis zu einem beihilfefähigen Höchstsatz bezuschusst. 

• Postbeamtenkasse (PostB): 

Die Postbeamtenkasse arbeitet mit einem eigenen Leistungsverzeichnis für 
Heilpraktiker- und Heilmittelbehandlungen. Die bezuschussungsfähigen 
Höchstsätze liegen hier oft deutlich unter den Honorarsätzen der Praxis 
PhysiOhlwerter. 
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Unser Tipp: 

Eine sogenannte „Mix-Abrechnung“ – also eine Kombination aus Leistungen nach 
GebüH (Heilpraktiker) und GebüTh (Heilmittel) – kann in vielen Fällen sinnvoll sein um 
die bestmögliche Erstattung zu erhalten. 

KVB-Patienten empfehlen wir, sich von ihrem behandelnden Arzt eine 
Doppelverordnung für Manuelle Therapie (MT) ausstellen zu lassen. Laut KVB ist dies 
ein anerkannter „Work-around“, um osteopathische Leistungen indirekt abrechnen zu 
können. 

 

Besondere Fälle und Privatrezept-Lösungen 

Wenn eine direkte Erstattung nicht oder nur eingeschränkt möglich ist (z. B. bei PKV-
Tarifen mit Ausschluss von Heilpraktikerleistungen), gibt es alternative Wege: 

• Über ein Privatrezept für osteopathische Leistungen durch Ihren Arzt. 
• Über eine pauschale Abrechnung für Selbstzahler, auf Wunsch mit 

Vorabkostenübersicht. 

 

Unser Ziel ist es stets, die medizinisch sinnvollste Behandlung für Ihre Beschwerden zu 
wählen und gleichzeitig eine faire, transparente Abrechnung zu ermöglichen. 

 

Zusammengefasst 
Bei PhysiOhlwerter stehen Ihre Gesundheit und Ihr Vertrauen im Mittelpunkt. 

Wir legen Wert auf: 

• Transparenz 
• faire Beratung 
• Unterstützung bei der Klärung von Erstattungsfragen 

Wenn Sie Fragen zu Ihrem individuellen Versicherungsstatus haben, sprechen Sie 
uns gerne an. Gemeinsam finden wir den besten Weg. 

 


